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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

In der Gemeinde Weede (Kreis Segeberg) ist nördlich der Ortschaft Weede und südlich der Ort-

schaft Schieren die Errichtung und der Betrieb von einer Windenergieanlage (WEA) des Typs V126 

und drei Windenergieanlagen des Typs V162 innerhalb des vorgesehenen α±ƻǊǊŀƴƎƎŜōƛŜǘŜǎ ŦǸǊ 

wŜǇƻǿŜǊƛƴƎά Nr. PR3_SEG_029 (MILI SH 2020) geplant (Planungsstand 02.07.2020, Abb. 1.1). Der 

Rotordurchmesser der geplanten WEA 1 (V126) beträgt 126 m, die Nabenhöhe beträgt 137 m und 

die Gesamthöhe 200 m. Der Rotordurchmesser der geplanten WEA 2 bis 4 (V162) beträgt 162 m, 

die Nabenhöhe beträgt 119 m und die Gesamthöhe liegt bei 200 m. Der untere Rotordurchgang 

liegt folglich bei einer Höhe von 74 m bzw. 38 m. Die überstrichene Fläche beträgt für die WEA 1 

12.469 m² und für die WEA 2 bis 4 20.612 m² je WEA. Insgesamt wird von den vier geplanten WEA 

eine Fläche von 74.305 m² überstrichen (s. auch Tab. 1.1). 

Tab. 1.1 Übersicht über die geplanten WEA im Windpark Weede-Schieren (Planungsstand 02.07.2020). 

Typ Anzahl Gesamt 
höhe  
[m] 

Rotor-
durch-
messer 

[m] 

Naben-
höhe  
[m] 

unterer Ro-
tordurch-

gang  
[m] 

Rotor- 
fläche 

 je WEA 
[m2] 

über- 
strichene 
Rotor-flä-

che  
gesamt 

[m2] 

Vestas V126 1 200 126 137 74 12.469 12.469 

Vestas V162 3 200 162 119 38 20.612  61.836 

      Summe: 74.305  

Der vorliegende Artenschutzrechtliche Fachbeitrag umfasst die Betrachtung der möglichen Auswir-

kungen des Vorhabens auf die Belange des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG. Die für das Vorha-

ben relevanten europäischen Vogelarten sowie die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie im Vorranggebiet werden ermittelt und bezüglich artenschutzrechtlicher Konflikte, die 

zum Eintreten eines oder mehrerer Verbotstatbestände gem. § 44 1 BNatSchG führen können, 

überprüft und bewertet.  

Die Prüfung und die Bewertung des Eintretens der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfolgt 

ŀƴƘŀƴŘ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘǎƘƛƭŦŜƴ α.ŜŀŎƘǘǳƴƎ ŘŜǎ !ǊǘŜƴǎŎƘǳǘȊǊŜŎƘǘǎ ōŜƛ ŘŜǊ tƭŀƴŦŜǎǘǎǘŜƭƭǳƴƎά (LBV SH & 

AFPE 2016) ǎƻǿƛŜ αCƭŜŘŜǊƳŅǳǎŜ ǳƴŘ {ǘǊŀǖŜƴōŀǳά (LBV SH 2020). 

Die im Rahmen des Vorhabens durchgeführten avifaunistischen Untersuchungen zu Groß- und 

Greifvögeln (s. dazu BIOCONSULT SH 2021b) und die Untersuchungen zu den Fledermäusen (s. dazu 

BIOCONSULT SH 2021c) ōŀǎƛŜǊŜƴ ŀǳŦ ŘŜƴ α9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎŜƴ ȊǳǊ .ŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǳƴƎ ǘƛŜǊǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜǊ .Ŝπ

lange bei Windparkplanungen in Schleswig-IƻƭǎǘŜƛƴά (LANU 2008) sowie den Empfehlungen bei 

sensiblen Großvogelarten des MELUR & LLUR (2016).  

BIOCONSULT SH GMBH & CO. KG wurde durch EUROWIND ENERGY GMBH beauftragt, für das geplante 

Vorhaben den Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag gemäß § 44 BNatSchG zu erstellen.  
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Abb. 1.1 Darstellung des Vorranggebietes für Repowering Nr. PR3_SEG_029 gemäß MILI SH (2020) mit der 
aktuellen WEA-Planung (Stand 02.07.2020). 
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2 UNTERSUCHUNGSRAHMEN 

2.1 Vorranggebiet und Umgebung 

Das Vorranggebiet umfasst eine Fläche von ca. 26,1 ha und besteht aus 2 Teilgebieten, die Bewer-

tungsfläche (500 m-Radius um die gesamte WEA-Planung) hat eine Fläche von 179 ha, die Bewer-

tungsfläche-Ost (500 m-Radius um die beiden östlichen WEA) hat eine Fläche von 112,8 ha und die 

Bewertungsfläche-West (500 m-Radius um die beiden westlichen WEA) hat eine Fläche von 

113,3 ha. Die auf Ackerflächen (Getreide- und Maisanbau) geplanten WEA befinden sich ca. 1,0 km 

nordöstlich der Ortschaft Weede sowie ca. 1,1 km südlich von Schieren in der Gemeinde Weede im 

Kreis Segeberg. Südlich der WEA-Planung verläuft in 1,2 km die A 20, die beiden Teilflächen des 

Vorranggebietes werden durch die Schierener Straße, die in nord-südlicher Ausdehnung verläuft, 

getrennt.  

Die Flächen im 1 km-Radius um die WEA-Planung werden zum größten Teil ackerbaulich genutzt, 

es dominieren verschiedene Getreidesorten und Raps, vereinzelt wird Mais angebaut. Im Nordos-

ten der Bewertungsfläche befinden sich drei kleine und ein etwas größeres Waldstück und am nord-

westlichen Rand der Bewertungsfläche sind einige Mahdgrünlandflächen vorhanden. Im Vorrang-

gebiet selbst wird Getreide und etwas Mais angebaut (s. Abb. 2.1). 

Im 1,5 km-Radius um den Rotmilan-Neststandort Weede Steinbeker Ziegelei (2018-2019) sind im 

Osten überwiegend Ackerflächen (vor allem Getreide) zu finden. Östlich des Brutwaldes verläuft 

von Norden nach Süden ein Bach (Bissnitz). Dieser wird im Norden vorwiegend von Grünland und 

zum Teil von Schilfflächen gesäumt. Südlich des Neststandortes ist die Nutzung der Landschaft 

strukturreich: Der Bach hat hier streckenweise seinen Niederungscharakter verloren und wird hier 

von Raps und verschiedenen Getreidefeldern aber auch von Grünland umgeben, die Flächen sind 

vergleichsweise klein. Westlich des Neststandortes verläuft ein zweiter Bach (Steinbek). Dieser ver-

läuft aus Richtung Nordwesten kommend am nordöstlichen Rand der Bewertungsfläche (hier ist die 

Niederung stark degeneriert und teilweise verrohrt) und ändert dann die Flussrichtung, so dass er 

zwischen Neststandort und Bewertungsfläche in südwestlicher Richtung verläuft. In diesem Bereich 

wird der Bach großflächig von Grünland umgeben. Im Nordwesten liegen Getreide und Rapsfelder, 

sowie der Staatsforst Reinbek. Nördlich des Neststandortes befinden sich vorwiegend Getreide-

äcker (s. Abb. 2.1).  

Im 1,5 km Radius um die Neststandorte (Ostteil des UG) ist die Landschaft wesentlich strukturrei-

cher als im Westteil mit der Bewertungsfläche, neben der vielfältigen Nutzung sind die Äcker klein-

flächiger und mit vielen Knicks, Baumreihen und Feldrainen gesäumt. Wohingegen innerhalb der 

Bewertungsfläche zwar lineare Strukturen (Knicks und Feldraine) vorhanden sind, die einzelnen 

landwirtschaftlichen Parzellen sind jedoch deutlich größer und die Nutzung ist weniger vielfältig (s. 

Abb. 2.1). 
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Abb. 2.1 Landnutzungskartierung im Juni 2019 im 1 km-Radius um die WEA-Planung bei Weede-Schieren 
(Planungsstand: 02.07.2020) und im 1,5 km-Radius um den Rotmilan-bŜǎǘǎǘŀƴŘƻǊǘ α²ŜŜŘŜ 
{ǘŜƛƴōŜƪŜǊ ½ƛŜƎŜƭŜƛά, Neststandort 2018/19. 
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Abb. 2.2 Blick in die Steinbeck-Niederung (10.07.2019, Foto: J. Hartje).  

 

Abb. 2.3 Blick in die Bissnitz-Niederung (27.07.2019, Foto: J. Hartje).  
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Das Vorranggebiet ist weder von Harten noch von Weichen Tabu-Kriterien nach naturschutzfach-

licher Beurteilung betroffen (MILI SH 2020). Das Vorranggebiet liegt innerhalb des Abwägungskri-

ǘŜǊƛǳƳǎ αŀōǿнф ς tƻǘŜƴȊƛŜƭƭŜ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜ DǊƻǖǾǀƎŜƭά. Weitere als Geodaten vor-

liegende Abwägungskriterien sind nach naturschutzfachlicher Beurteilung nicht betroffen.  

Als Bezugsraum für die Untersuchung von Vögeln ist der Bereich definiert, der von den Beobach-

tungsstandorten aus zu überblicken ist. Dieser wird im Folgenden Untersuchungsgebiet genannt; 

die Summe der Areale im 500 m-Radius um jede geplante WEA wird im Folgenden als Bewertungs-

fläche bezeichnet und der Erfassungsschwerpunkt auf diesen Bereich gelegt.  

Die Bewertungsfläche hingegen wird von dem Harten Tabu-Kriterium αhT10 ς Wälder mit Schutz-

bereich von 30 Ƴά berührt, sowie von dem Weichen Tabu-YǊƛǘŜǊƛǳƳ αǿ¢нф ς 30 bis 200 m Abstand 

ǳƳ ²ŅƭŘŜǊά und den !ōǿŅƎǳƴƎǎƪǊƛǘŜǊƛŜƴ αŀōǿнл ς bŀǘǳǊǇŀǊƪŜά, αŀōǿнф ς Potenzielle Beein-

trächtigungsbereiche Großvögelά ǳƴŘ αabw34 ς Wichtige Verbundachsen des Schutzgebiets- und 

ŘŜǎ .ƛƻǘƻǇǾŜǊōǳƴŘǎȅǎǘŜƳǎά (MILI SH 2020). Hierzu wird angemerkt, dass diese Überschneidungen 

mit der Bewertungsfläche keine planerische Bedeutung entfalten.  

Aufgrund der naturschutzfachlichen Prüfung des aktuellen Kriterienkatalogs sind keine Erfassun-

gen des Vogelzugs, der Rastbestände und der Wiesenvögel erforderlich (s. Ornithologisches Fach-

gutachten Tabelle 1.2 und Abbildung 1.2 und 1.3 (BIOCONSULT SH 2021b). 

Von den nach LANU (2008) und MELUR & LLUR (2016) als windkraftsensibel eingestuften Groß- 

und Greifvogelarten berührt nach den Ergebnissen der Nestkartierung der Groß- und Greifvögel im 

Frühjahr 2019 und der Datenrecherche mit den nachfolgend genannten Ausnahmen Rotmilan und 

Kranich keine mit ihrem artspezifischen Beeinträchtigungsbereich das Vorranggebiet (MELUR & 

LLUR 2016; LANU 2008).   

Allerdings liegt die östliche Teilfläche des Vorranggebietes mit der geplanten WEA 3 innerhalb des 

artspezifischen Beeinträchtigungsbereiches des Rotmilan-Brutplatzes aus 2017 (1.500 m; vgl. Abb. 

3.4).  

Die WEA-Planung liegt nach LANU (2008) außerdem innerhalb des Beeinträchtigungsbereiches des 

Kranichs. Nach aktuellen Erkenntnissen zum Verhalten von Brutvögeln im Nahbereich von WEA ist 

der Beeinträchtigungsbereich des Kranichs (von 1.000 m) jedoch nicht mehr pauschal als kritisch zu 

betrachten und daher einzelfallbezogen zu bewerten (MELUR & LLUR 2013). In der Planungs- bzw. 

Bewertungspraxis gilt mittlerweile der Radius bis 500 m um Neststandorte als kritischer Bereich 

(LLUR, mündl. Mitteilung vom 06.11.2018). Der Standort (Mastfuß) der geplanten WEA 3 liegt mit 

einem Abstand von ca. 550 m zu dem Brutplatz außerhalb des Radius von 500 m. Sofern jedoch der 

zu berücksichtigende Abstand des Brutplatzes zu Mastfuß inkl. Rotorspitze gerechnet wird, ragt der 

Rotor der geplanten WEA 3 nach diesen Ergebnissen ca. 13 m in den Beeinträchtigungsbereich des 

Kranichs hinein.   

Das Vorranggebiet inkl. der WEA-Planung (Stand: 02.07.2020) liegt innerhalb des Prüfbereichs für 

Nahrungsgebiete (Aktionsradius) des Seeadlers (6.000 m), des Rotmilans (4.000 m) und des 

Schwarzmilans (3.000 m; MELUR & LLUR 2016; LANU 2008) (vgl. Abb. 3.5).  

Das Vorranggebiet befindet sich zudem aufgrund der Lage im Kreis Segeberg (Jungmoränenbereich) 

im Bereich des Schwerpunktraumes der Brutverbreitung des Rotmilans (MELUR & LLUR 2016). 

Als Grundlage der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden Erfassungen durchgeführt und externe 

Daten ausgewertet (s. Kap. 2.5).   
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2.2 Wegeplanung 

Nach der aktuellen Wegeplanung vom 02.06.2021 (s. Abb. 2.4, Abb. 2.5) sind Eingriffe in das Knick-

system sind an 6 Stellen geplant. Es werden insgesamt 54 m Knick gerodet. Fünf der Eingriffe sind 

kleiner als 10 m. Im Bereich der WEA 4 werden voraussichtlich 25 m Knick gerodet. Bäume mit ei-

nem Durchmesser > 30 cm sind nicht betroffen. 

Es werden 3 Abschnitte von Straßenbegleitgräben mit insgesamt ca. 16 m Länge (7 m, 3 m und 6 m) 

dauerhaft verrohrt. Außerdem werden zwei Straßenbegleitgräben auf insgesamt 17 m Länge (8 m 

und 9 m) temporär verrohrt. Weitere Gewässer oder Gebäude sind nicht betroffen. 
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Abb. 2.4 Aktuelle Wegeplanung vom 02.06.2021 im Bereich der geplanten WEA bei Weede-Schieren (Pla-
nungsstand: 02.07.2020). 
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2.3 Erfassung von Strukturen und deren Eignung für Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie 

Im Zuge einer Begehung am 09.05.2019 wurde das gesamte Vorranggebiet auf geeignete Struktu-

ren für die Besiedlung durch Fledermäuse und die Haselmaus, sowie auf etwaige Höhlenbäume 

untersucht. Zusätzlich wurde die gesamte weitere Fläche anhand von verschiedenen Merkmalen, 

wie z. B. dem Abstand und der Lage zu bestehenden Gewässern, der Bodenbeschaffenheit, vorhan-

denen Barriere- oder Leitstrukturen, auf ihre Eignung als Winterlebensraum und Wanderkorridor 

für Amphibien eingeschätzt. Für die Gruppe der Reptilien wurde der Eingriffsbereich auf das Vor-

handensein verschiedener für Reptilien wichtiger Strukturmerkmale (sonnenexponierte, sandige, 

grabfähige Böden zur Überwinterung, einzelne Strukturen wie dornige Sträucher, Totholzstruktu-

ren, Barrieren) untersucht. 

Ergebnisse 

Knicks 

Im Gebiet sind vereinzelt Knickabschnitte vorhanden. Das Knicknetz im gesamten Gebiet ist jedoch 

lückig. Die vorhandenen Knicks sind aufgrund ihrer Ausprägung potenziell für Haselmäuse geeignet 

(Futterpflanzen sind vorhanden, allerdings nur Hasel und Brombeere; s. Abb. 2.5). 

Gewässer 

Innerhalb der Bewertungsfläche ist nur wenige Gräben vorhanden. Kleingewässer befinden sich im 

Vorranggebiet keine. Die Steinbek-Niederung im Nordosten der Bewertungsfläche ist stark degra-

diert und streckenweise verrohrt. Im Rahmen der Zuwegung (Stand: 02.06.2021) sind keine Gräben 

oder Gewässer betroffen. 

Besondere Strukturen 

Am Westlichen Rand der Bewertungsfläche wurde im Rahmen der Strukturkartierung eine Stein-

sammelplatz erfasst. Dieser liegt zwischen einem Knick und dem Straßenrand. Er wird stark besonnt 

und ist daher für Zauneidechsen geeignet, welche hier auch beobachtet wurden (s. Abb. 2.5). Dieser 

Steinsammelplatz befindet sich in ca. 40 m Entfernung zur geplanten WEA 1. Er ist jedoch nicht 

direkt von Eingriffen im Rahmen der Zuwegung (Stand: 02.06.2021) betroffen. 
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Abb. 2.5 Strukturkartierung am 09.05.2019 im Bereich der WEA-Planung bei Weede-Schieren (Planungs-
stand: 02.07.2020), inklusive der Zuwegung und der Eingriffsbereiche (Stand: 02.06.2021). 
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2.4 Vorhaben und Wirkfaktoren 

Alle Vorhaben sind mit Faktoren verbunden, die negative Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenarten 

haben können. Diese Wirkfaktoren können grundsätzlich in bau-, anlage- und betriebsbedingte 

Wirkfaktoren unterschieden werden. Im Folgenden werden die für das Vorhaben relevanten Wirk-

faktoren, die potenziell artenschutzrechtliche Konflikte auslösen können, mit ihren möglichen Aus-

wirkungen und den potenziell betroffenen Artengruppen aufgeführt (s. Tab. 2.1). Die Betroffenheit 

europäischer Vogelarten und der Arten des Anh. IV der FFH-RL wird in Kapitel 3, das Eintreten ar-

tenschutzrechtlicher Konflikte in Kapitel 4 geprüft.  

Tab. 2.1 Wirkfaktoren des Vorhabens mit Darstellung der möglichen Auswirkungen und Akzeptoren. 

Wirkfaktoren mögliche Auswirkungen 
potenziell betroffene  

Artengruppe(n) 

baubedingt 
(temporäre Auswirkungen) 

- Stör- und Scheuchwirkungen 
durch akustische und optische 
Reize 

- insb. Vögel, andere Wirbel-
tierarten 

- Eingriffe in Boden und Vegetati-
onsdecke durch Anlage von Zu-
wegungen, Baufeld, Fundament 
und Kabelschächten  

- Tierwelt (Bodenlebewesen, 
inkl. Amphibien und Repti-
lien) 

- Absenkung des Grundwasser-
spiegels im Fundamentbereich 

- Tier- und Pflanzenwelt (insb. 
Bodenlebewesen) 

- Versiegelung von Böden:  
bei WEA (Fundamente und Zuwe-
gungen) kleinflächiger Verlust 
von Boden- und Lebensraumfunk-
tionen;  

- Tierwelt allgemein 

anlagenbedingt 
(dauerhafte Auswirkung) 

- Vertikale Fremdstruktur/WEA als 
Hindernis  

- Vögel (betrifft vorrangig 
Wachtel, Hühnervögel, 
Grauammer) 

- Versiegelung von Böden:  
bei WEA (Fundamente und Zuwe-
gungen) kleinflächiger Verlust 
von Boden- und Lebensraumfunk-
tionen;  

- Tierwelt allgemein 

betriebsbedingt 
(dauerhafte Auswirkungen) 
 

- Kollisionswirkung:  
Vertikale Fremdstruktur /Hinder-
nis im Luftraum, Schädigung/Tö-
tung von Individuen durch Kolli-
sion mit den WEA-Rotoren 
während des Betriebs, bzw. Bei-
nahe-Kollision und daraus resul-
tierende Beeinträchtigungen (Ba-
rotrauma) 

- Tierwelt (Brut-, Rast- und 
Zugvögel, Fledermäuse) 
 

- Barrierewirkung durch WEA  - Tierwelt (Zugvögel) 

- Stör- und Scheuchwirkungen der 
WEA selbst bzw. durch betriebs-
bedingte Emissionen (Lärm, Licht, 
Reflexe, Schattenwurf, Silhouet-
tenwirkung) 

- Tierwelt (insb. Brut- und Rast-
vögel, Fledermäuse) 
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2.5 Ausgewertete Daten 

In einer artenschutzrechtlichen Prüfung gem. § 44 f. BNatSchG sind grundsätzlich alle im Untersu-

chungsraum vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie alle einheimischen europäi-

schen Vogelarten bzw. Vogelarten, die dem strengen Schutz nach § 7 II Nr. 14 BNatSchG unterlie-

gen, auf Artniveau zu berücksichtigen. Nicht gefährdete und weit verbreitete Vogelarten können 

gildenbezogen betrachtet werden (vgl. LBV SH 2016). Arten, für die im Eingriffsraum bzw. in direkt 

angrenzenden Bereichen strukturell geeignete Lebensräume vorhanden sind, die dort aber auf-

grund der Vorbelastungen durch die vorhandenen Nutzungen bzw. aus biogeographischen Grün-

den nicht zu erwarten sind oder für die nachteilige Auswirkungen des geplanten Vorhabens ausge-

schlossen werden können, werden nicht näher betrachtet und in der Relevanzprüfung begründet 

ausgeschieden.  

 Avifauna (BIOCONSULT SH 2021b) 

Die im Rahmen des Vorhabens durchgeführten avifaunistischen Untersuchungen zu Groß- und 

Greifvögeln (s. dazu (BIOCONSULT SH 2021b) ōŀǎƛŜǊŜƴ ŀǳŦ ŘŜƴ α9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎŜƴ ȊǳǊ .ŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǳƴƎ 

tierökologischer Belange bei Windparkplanungen in Schleswig-IƻƭǎǘŜƛƴά (LANU 2008) sowie den 

Empfehlungen bei sensiblen Großvogelarten des MELUR & LLUR (2016). Als Grundlage für die Be-

standsdarstellung der Avifauna im Vorranggebiet bei Weede-Schieren werden die Landnutzungs-

kartierung (2019), die Nestkartierungen (2019 und 2020) und die Raumnutzungsanalyse von Groß- 

und Greifvögeln (2019), basierend auf den Empfehlungen des LANU (2008); MELUR & LLUR (2016), 

verwendet. Es wurden die folgenden Erfassungen durchgeführt:  

¶ Erfassung Flugaktivität Groß- und Greifvögel im Zeitraum 02.03. bis 28.08.2019. An 25 
Terminen à 8 Stunden wurde mit einem Erfasser, sowie an 40 Terminen mit 2 Erfassern à 
8 Stunden die Raumnutzung von Groß- und Greifvögeln erfasst. An weiteren 8 Tagen 
wurde zusätzlich mit einem Erfasser mobil erfasst (BIOCONSULT SH 2021b). 

¶ Potenzialabschätzung Vogelzug, Rastvogelbestände und weitere Brutvögel. 

¶ Am 01.04., 19.05. und 10.06.2019 erfolgte eine flächendeckende Nestkartierung von 
Groß- und Greifvogelnestern im 1,5 km-Radius um das Vorranggebiet gemäß den Vorga-
ben des LLUR. Für einzelne Neststandorte und Waldstücke nordöstlich der WEA-Planung 
fanden weitere Kontrollen am 13.04., 27.04., 10.05., 11.05. und 13.05.2019 statt. Zudem 
wurde der Brutstatus des Rotmilan-Brutpaares im Rahmen der Flugaktivitätserfassung ins-
besondere im Juni regelmäßig überprüft.  

¶ Datenrecherche im 6 km Radius um das Vorranggebiet: 

o Datenabfrage Artkataster vom 14.02.2020 (LANIS SH & LLUR 2020); Datenstand 

Brutvögel: 01.01.2020 

¶ Datenabfrage (AG STORCHENSCHUTZ IM NABU 2020) 

¶ Datenabfrage Wildtierkataster Schleswig-Holstein (WTK; C. Hertz-Kleptow, schriftl. Mittei-
lung, 17.09.2020) 

¶ Brutstatus Seeadler (LLUR 18.08.2020, schriftl. Mitteilung)  

¶ Landnutzungskartierung und Habitateignungsanalyse im Juni 2019 im 1 km Radius um die 
WEA-Planung (BIOCONSULT SH 2021b). 
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 Fledermäuse (BIOCONSULT SH 2021c) 

Das Untersuchungsgebiet (1.000 m-Radius um die geplanten WEA) für die Detektorbegehungen, 

sowie die Standorte der Fledermaushorchboxen basieren auf dem Planungsstand vor Beginn der 

Untersuchung vom 17.05.2020. 

¶ Lokalpopulation (Wochenstubenzeit): sechs flächendeckende Begehungen mit dem Fle-
dermausdetektor, kombiniert mit parallel betriebenem Einsatz von 4 Horchboxen im Zeit-
raum Ende Mai bis Ende Juli 2020. 

¶ Datenabfrage Artkataster vom 14.02.2020 (LANIS SH & LLUR 2020); Datenstand Fleder-
mäuse: 10.01.2020 

¶ Strukturkartierung am 09.05.2019 (s. Kap. 2.3) 

 FFH Anhang IV-Arten (außer Fledermäuse) 

¶ Datenabfrage Artkataster vom 14.02.2020 (LANIS SH & LLUR 2020) mit den folgenden In-
halten: 

¶ Amphibien und Reptilien (Stand: 19.11.2018) 

¶ Fische (Stand: Februar 2018 und 03.12.2018) 

¶ Fischotter (Stand: 01.12.2016) 

¶ Totfunde Fischotter (Stand: 09.01.2019) 

¶ Käfer (Stand: 25.11.2015) 

¶ Libellen (Stand: 19.11.2018) 

¶ Mollusken (Stand: 09.10.2018) 

¶ Säugetiere (Stand: 10.01.2019) 

¶ Schmetterlinge (Stand: 10.01.2017) 

¶ FÖAG Verbreitungskarten (FÖAG 2011) 

¶ Aktuelle Literatur. 

¶ Strukturkartierung am 09.05.2019 (s. Kap. 2.3) 
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3 RELEVANZPRÜFUNG 

Die nachfolgende Relevanzprüfung verfolgt das Ziel, aus den in Schleswig-Holstein vorkommenden 

Arten des Anhang IV der FFH-RL und den europäischen Vogelarten diejenigen zu identifizieren, wel-

che im Bereich des Vorranggebietes (potenziell) Vorkommen bilden und für die somit eine poten-

zielle Betroffenheit durch die vorhabenspezifischen Wirkfaktoren besteht.   

Die Arten des Anhang IV der FFH-RL sind dabei grundsätzlich auf Artniveau zu behandeln. Bezüglich 

der europäischen Vogelarten erfolgt die Betrachtung getrennt für Brutvögel/Nahrungsgäste, Rast-

vögel und Vogelzug; bestimmte Arten sind auf Artniveau1 zu betrachten, andere Arten können 

grundsätzlich auf Gildenniveau behandelt werden (LBV SH & AFPE 2016). In den nachfolgenden Ta-

bellen wird eine Zusammenfassung der jeweiligen Art mit Gefährdungsstatus und FFH-Anhang auf-

gelistet. Das Vorkommen bezieht sich auf das zu behandelnde Vorranggebiet.  

 
  

 

1 europaweit gefährdete Arten des Anhang I der VSchRL; in SH heimische gefährdete oder sehr seltene Arten; Arten mit 
besonderen Habitatansprüchen, Arten mit ungleicher räumlicher Verteilung in SH, Koloniebrüter 
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3.1 Pflanzen  

 Froschkraut (Luronium natans) 

Tab. 3.1 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand des Froschkrauts. 

Art 
RL SH (2006) 

(LANU SH 2006) 
RL D (2018) (BFN 

2018) 
FFH ς Anhang 

Froschkraut (Luronium natans) 1 2 II, IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς 1 ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ ōŜŘǊƻƘǘάΤ н ς αǎǘŀǊƪ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘά 

Das Froschkraut wächst an flach überschwemmten, zeitweise sogar trockenfallenden Uferberei-

chen nährstoffarmer stehender oder langsam fließender Gewässer. Es gehört zu den Pionierpflan-

zen und wächst nur im Bereich von Störstellen, welche keinen oder nur sehr wenig anderen Pflan-

zenbewuchs aufzeigen (HAUKE 2003). Zur Jahrhundertwende waren von den ehemals knapp 30 

bekannten Vorkommen Schleswig-Holsteins alle bis auf eines im Großensee bei Trittau erloschen. 

Seit 2009 läuft ein Wiederansiedlungsprojekt der Artenagentur Schleswig-Holstein in 14 Gebieten 

(MELUR 2014). Die WEA-Planung liegt weder im Bereich der Wiederansiedlungsgebiete (nächstge-

legenes Erfolgreiches Wiederansiedlungsgebiet > 12 km entfernt), noch verfügt sie über geeignete 

Lebensräume für diese Art. Ein Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-Planung ist daher aus-

geschlossen.  

 Kriechender Sellerie (Apium repens) 

Tab. 3.2 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand des Kriechenden Selleries. 

Art 
RL SH (2006) 

(LANU SH 2006) 
RL D (2018) (BFN 

2018)*  
FFH ς Anhang 

Kriechender Sellerie (Apium repens) 1 2 II, IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς 1 ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ ōŜŘǊƻƘǘάΤ н ς αǎǘŀǊƪ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘά 

Der Kriechende Sellerie gehört wie das Froschkraut zu den Pionierpflanzen. Wichtig für die konkur-

renzschwache Art sind offener Boden, mit einem niedrigen Pflanzenbewuchs in der Umgebung und 

ein feuchter bis nasser Untergrund. Ähnlich wie beim Froschkraut war bis 2007 nur noch ein Vor-

kommen der Art in Schleswig-Holstein auf der Insel Fehmarn bekannt. Seit diesem Zeitpunkt läuft 

ein Wiederansiedlungsprojekt der Artenagentur Schleswig-Holstein in zwölf Gebieten (www.life-

baltcoast.de). Die WEA-Planung liegt weder im Bereich der Wiederansiedlungsgebiete, noch ver-

fügt sie über geeignete Lebensräume für diese Art. Ein Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-

Planung ist daher ausgeschlossen.  
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 Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) 

Tab. 3.3 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand des Schierlings-Wasserfenchel. 

Art 
RL SH (2006) 

(LANU SH 2006) 
RL D (2018) (BFN 

2018) 
FFH ς Anhang 

Schierlings-Wasserfenchel 
(Oenanthe conioides) 

1 1 II, IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς 1 ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ ōŜŘǊƻƘǘάΤ н ς αǎǘŀǊƪ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘά 

Der Schierlings-Wasserfenchel ist eine endemische Art und kommt ausschließlich an den gezeiten-

beeinflussten, schlickigen Uferbereichen der Elbe im Raum Hamburg vor. Das bedeutendste Vor-

kommen liegt dabei im Tideauenwald des NaturschutzgebƛŜǘŜǎ αIŜǳŎƪŜƴƭƻŎƪά ƛƴ IŀƳōǳǊƎ (NLWKN 

2011a). Die WEA-Planung liegt weder an den genannten Gebieten an der Elbe, noch verfügt sie über 

geeignete Lebensräume für diese Art. Ein Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-Planung ist 

daher ausgeschlossen. 

Fazit Pflanzen 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie ist nicht gegeben.  
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3.2 Säugetiere 

 Fledermäuse 

Alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten, die nach § 44 BNatSchG besonders 

zu beachten sind. Typische Jagdlebensräume sind i.d.R. gehölzreiche, reich strukturierte Landschaf-

ten wie z.B. Parks oder (Obst-) Gärten, Ufer von Teichen und Seen, Wälder, Waldränder und Wald-

wege. Da Fledermäuse keine Nester bauen, sind sie auf bereits vorhandene Unterschlupfmöglich-

keiten angewiesen. Nach ihrer biologischen Funktion kann man folgende Quartiertypen 

unterscheiden: Winter-, Tages- und Zwischenquartier, Wochenstubenquartier, Paarungsquartier 

(Sommerquartier) (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998). Der Gefährdungsstatus sowie der FFH-Anhang 

ist Tab. 3.4 zu entnehmen. 

Von den 15 in SchleswigςHolstein vorkommenden Fledermausarten (LANU 2008) wurden von Mai 

bis Ende Juli 2017 sieben Arten nachgewiesen, die in Tab. 3.4 fett dargestellt sind. 

Aufgrund von zahlreichen Studien ist davon auszugehen, dass die vorkommende Fledermausfauna 

durch die allgemein häufigen Arten Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus dominiert wird. In 

der Migrationsperiode können der Große Abendsegler und die Zwergfledermaus hohe Anteile an 

der Flugaktivität erreichen. 

Tab. 3.4 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand der 15 in Schleswig-Holstein nachge-
wiesenen Fledermausarten. Fett dargestellt: Vorkommen der Arten im Vorranggebiet bzw. der 
näheren Umgebung. 

Art 

RL SH 
(2014) 

(MELUR 

& LLUR 
2014) 

RL D 
(2009) 

(MEINIG et 
al. 2009) 

FFH ς 
An-

hang 

Kollisions-
risiko2 

Quartiere3 

Wochen-
stube 

Paarung Winter 

Großes Mausohr  
(Myotis myotis) 

0 V II, IV gering 
vorw. Dach-

stühle 

Gebäude, 
Nistkästen, 

Baumhöhlen 

vorw. unter-
irdisch 

Kleine Bartfleder-
maus  

(Myotis mystacinus) 
1 V IV gering 

vorw. Gebäu-
despalten 

vorw. 
Schwärm-
quartiere 

unterirdisch 

Bechstein-Fleder-
maus  

(Myotis bechsteinii) 
2 2 II, IV gering vorw. Bäume 

vorw. unter-
Tage-

Schwärm-
quartiere 

vmtl. unterir-
disch 

Fransenfledermaus  
(Myotis nattereri) 

V *  IV gering 
Gebäude, 
Kästen, 
Bäume 

vorw. vmtl. 
Schwärm-
quartiere 

vorw. unter-
irdisch 

 

2 Kollisionsrisiko nach DÜRR 2020a (Stand: 23.11.2020) 

3 Quartiere nach FÖAG 2011 
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Art 

RL SH 
(2014) 

(MELUR 

& LLUR 
2014) 

RL D 
(2009) 

(MEINIG et 
al. 2009) 

FFH ς 
An-

hang 

Kollisions-
risiko2 

Quartiere3 

Wochen-
stube 

Paarung Winter 

Große Bartfleder-
maus  

(Myotis brandtii) 
2 V IV gering 

Gebäude, 
Bäume 

vmtl. 
Schwärm-
quartiere 

unterirdisch 

Teichfledermaus  
(Myotis dasycneme) 

2 D II gering Gebäude 
vorw. Nist-

kästen 
unterirdisch 

Wasserfledermaus  
(Myotis dauben-

tonii) 
*  *  IV gering 

Baumhöh-
len, Kästen 

vmtl. 
Schwärm-
quartiere 

unterirdisch 

Braunes Langohr  
(Plecotus auritus) 

V V IV gering 
Gebäude, 

Bäume, Käs-
ten 

vmtl. 
Schwärm- 

und Winter-
quartiere 

vorw. unter-
irdisch 

Breitflügelfleder-
maus  

(Eptesicus seroti-
nus) 

3 G IV mittel  Gebäude Gebäude 
vmtl.  

Gebäude 

Großer Abendsegler  
(Nyctalus noctula) 

3 V IV hoch 
Bäume, Käs-

ten 
Bäume, Käs-

ten 

Bäume, Win-
terkästen, 
Gebäude, 
Höhlen 

Kleiner Abendsegler  
(Nyctalus leisleri) 

2 D IV mittel 
Bäume, Käs-

ten 
Bäume, Käs-

ten 
Bäume, Käs-

ten 

Zwergfledermaus  
(Pipistrellus pi-

pistrellus) 
*  *  IV hoch Gebäude Kästen 

Gebäude, 
unterirdisch 

Mückenfledermaus  
(Pipistrellus pygma-

eus) 
V D IV mittel  Gebäude 

Bäume, Käs-
ten, Ge-
bäude 

vmtl. Ge-
bäude 

Rauhautfledermaus  
(Pipistrellus 

nathusii) 
3 *  IV hoch vorw. Bäume 

Bäume, Käs-
ten 

Bäume, Ge-
bäude, Spal-

ten 

Zweifarbfledermaus 
(Vespertilio muri-

nus) 
1 D IV mittel Gebäude 

Gebäude, 
Felswände, 
Steinbrüche 

Gebäude 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς 0 ς αŀǳǎƎŜǎǘƻǊōŜƴ ƻŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƻƭƭŜƴάΤ м ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ 
ōŜŘǊƻƘǘάΤ н ς αǎǘŀǊƪ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘάΤ о ς αƎŜŦŅƘǊŘŜǘάΤ ± ς α±ƻǊǿŀǊƴƭƛǎǘŜάΤ ϝ ς αǳƴƎŜŦŅƘǊŘŜǘά; D ς α5ŀǘŜƴ ŘŜŦƛȊƛǘŅǊάΤ D ς αDŜπ
ŦŅƘǊŘǳƴƎ ǳƴōŜƪŀƴƴǘŜƴ !ǳǎƳŀǖŜǎά 

In den Monaten Ende Mai bis Mitte Juli 2020 (Erfassungszeitraum der Lokalpopulation/ Wochen-

stubenzeit) wurden sechs flächendeckende Begehungen mit dem gleichzeitigen Einsatz von vier 

Horchboxen durchgeführt. Dabei wurden sieben der fünfzehn in Schleswig-Holstein vorkommen-

den Fledermausarten nachgewiesen: Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zwergfleder-

maus, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus und Braunes Langohr (s. dazu 

BIOCONSULT SH 2020). 

Aufgrund der Habitatausstattung, der Lage des Gebietes sowie den Verbreitungskarten und der 

Datenabfrage beim Artkataster(MELUR & LLUR 2014, LANIS SH & LLUR 2020) kommen die weiteren 
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in der Tab. 3.4 genannten Fledermausarten nicht in dem Vorranggebiet und der näheren Umgebung 

vor. Im weiteren Umkreis befinden sich regelmäßig genutzte Quartiere von der Großen Bartfleder-

maus, dem Großen Mausohr, der Fransenfledermaus, der Bechsteinfledermaus und der Teichfle-

dermaus (insbesondere Bad Segeberg Kalkberghöhle), diese befinden sich in mehr als 4 km Entfer-

nung so dass für diese Arten keine artenschutzrechtliche Einzelartbetrachtung erfolgt. 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Die Wasserfledermaus jagt über den verschiedensten stehenden und fließenden Gewässern, gerne 

in Waldnähe, in geringem Abstand von nur wenigen Zentimetern über der Wasseroberfläche (FÖAG 

2011). Gemäß LBV SH (2020) ist bei Wasserfledermäusen die Nutzung von Flugrouten sehr ausge-

prägt und die Art fliegt strukturgebunden. Darüber hinaus wird sie als hoch empfindlich gegenüber 

Zerschneidung und Licht sowie gering empfindlich gegenüber Lärm eingestuft (LBV SH 2020). Som-

merquartiere befinden sich vorwiegend in Baumhöhlen, in der Regel nahe von Gewässern und nur 

selten in Bauwerken. Vereinzelt werden auch Fledermaus- und Vogelnistkästen angenommen, wo-

bei Holzbetonhöhlen vorgezogen werden (FÖAG 2011). In Spalten unter Brücken, Höhlen oder in 

Fledermauskästen finden sich im Sommer gelegentlich auch vielköpfige Männchengesellschaften 

dieser Fledermausart zusammen. Winterquartiere befinden sich in unterirdischen Hohlräumen (Na-

turhöhlen, Stollen, Schächten, Kellern usw.) mit einer sehr hohen relativen Luftfeuchte von annä-

hernd 100 % (FÖAG 2011). Die Wasserfledermaus weist artspezifisch nur eine geringe Wanderakti-

vität auf. Die Entfernung zwischen Sommerlebensräumen und Winterquartieren übersteigt selten 

eine Entfernung von 50 km (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998; BRAUN & DIETERLEN 2003).  

Die Wasserfledermaus wurde im Rahmen der Erfassungen 2020 im Vorranggebiet nachgewiesen, 

daher wird diese Art im Folgenden weiter betrachtet. 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Das Braune Langohr ist eine waldgebundene Fledermausart und bevorzugt Quartiere in Baumhöh-

len und Spalten, ist aber auch in Gebäuden anzutreffen (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998). Das Braune 

Langohr gilt als kälteharte Fledermausart, weswegen man davon ausgeht, dass eine Überwinterung 

auch in frostsicheren Baumhöhlen stattfindet. In Kellern und Bunkern sowie in Höhlen und Stollen 

wurden Winterquartiere nachgewiesen (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998). Die Jagdgebiete befinden 

sich in und an Wäldern sowie auf Wiesen und Friedhöfen und an Hecken (SCHOBER & GRIMMBERGER 

1998; MESCHEDE & HELLER 2000).  

Das Braune Langohr gilt als stark strukturgebundene Art, welche eine sehr hohe Empfindlichkeit 

gegenüber Zerschneidungen aufweist. Auch gegenüber Licht- und Lärmemissionen wird sie als hoch 

empfindlich eingestuft (LBV SH 2020). Die Art ist sehr ortsgebunden, Überflüge erstrecken sich 

kaum weiter als 10 km (DIETZ & KIEFER 2014). 

Das Braune Langohr wurde im Rahmen der Erfassungen 2020 im Vorranggebiet nachgewiesen, da-

her wird diese Art im Folgenden weiter betrachtet. 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Breitflügelfledermäuse jagen an Waldrändern, über Freiflächen, Gärten, Äckern und Grünland in 

und außerhalb von Ortschaften. Die Entfernung zwischen Quartier und Jagdterritorium kann mehr 

als 1 km betragen. Breitflügelfledermäuse sind typische Fledermäuse der Ortschaften mit unter-

schiedlichstem Charakter, sie erscheinen auch im Bereich von Einzelhäusern und Einzelhöfen. Ge-

mäß LBV SH (2020) ist die Nutzung von Flugrouten häufig ausgeprägt und die Art fliegt bedingt 

strukturgebunden. Die Jagdhabitate sind allerdings häufig flächig und offen ausgeprägt (z. B. Grün-

landkomplexe). Die Breitflügelfledermaus wird als gering empfindlich gegenüber Habitat-Zer-

schneidung, Licht und Lärm eingestuft. 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäudeart. Sommerquartiere liegen hinter Fassaden- 

oder Schornsteinverkleidungen, hinter der Attika von Flachdächern oder dem Firstbereich von Zie-

gel-, Schiefer- oder Pappdächern. Der Einschlupf zu diesen Quartieren befindet sich oft im Bereich 

des Schornsteins bzw. des Schornsteinblechs oder an überstehenden bzw. nicht verschlossenen 

Firstziegeln. Diese Sommerquartiere werden traditionell von den Breitflügelfledermäusen über 

viele Generationen aufgesucht, so dass in Schleswig-Holstein Häuser bekannt sind, in denen Fleder-

mäuse und Menschen seit vielen Jahrzehnten gemeinsam unter einem Dach leben. 

Winterquartiere befinden sich selten in unterirdischen Hohlräumen (Höhlen, Stollen, Keller usw.), 

häufiger in (sehr) trockenen Spaltenquartieren an und in Gebäuden, Felsen, auch in Holzstapeln. 

Die Breitflügelfledermaus wurde im Rahmen der Erfassungen 2020 im Vorranggebiet nachgewie-

sen, daher wird diese Art im Folgenden weiter betrachtet. 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Die Jagdgebiete von Abendseglern liegen oft über dem Kronendach von Wäldern, über Lichtungen, 

an Waldrändern, über Bracheflächen, über Grünland und über Gewässern (FÖAG 2011). Aber auch 

über Grünflächen von Ortschaften (z.B. Parks, Friedhöfe) können Abendsegler auf Nahrungssuche 

gehen. Gemäß (LBV-SH/AFPE 2016) ist beim Großen Abendsegler die Nutzung von Flugrouten kaum 

ausgeprägt und die Art fliegt wenig strukturgebunden. Darüber hinaus wird der Große Abendsegler 

als sehr gering empfindlich gegenüber Zerschneidung sowie gering empfindlich gegenüber Licht 

und Lärm eingestuft (LBV SH 2020). 

Bei der Jagd entfernen sich Große Abendsegler zum Teil weit (mehr als 10 km) von ihren Tagesein-

ständen. Diese Sommerquartiere befinden sich entweder in Baumhöhlen, Stammaufrissen oder 

auch in Fledermaus-Spezialkästen. Nur sehr selten werden Abendsegler im Sommerhalbjahr in bzw. 

an Gebäuden gefunden. Winterquartiere befinden sich dagegen nicht nur in Baumhöhlungen und 

Spechthöhlen, sondern auch oberirdisch in Gebäuden, wie z. B. Plattenbauten oder Brückenköpfen 

(FÖAG 2011). 

Der Große Abendsegler wurde im Rahmen der Erfassungen 2020 im Vorranggebiet nachgewiesen, 

daher wird diese Art im Folgenden weiter betrachtet. 
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Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die Zwergfledermaus jagt bevorzugt im Bereich von Ortslagen, in der Umgebung von Gebäuden, 

u.a. entlang von Straßen, in Innenhöfen mit viel Grün, in Park- und Gartenanlagen, des Weiteren 

über Gewässern, entlang von Waldrändern und Waldwegen, dagegen kaum im Waldesinneren 

(BORKENHAGEN 2011). Die Jagdgebiete liegen in der Regel in einem Radius von 1 bis 15 km um das 

Quartier. Gemäß LBV SH (2020) ist bei der Zwergfledermaus die Nutzung von Flugrouten sehr aus-

geprägt und die Art fliegt strukturgebunden. Darüber hinaus wird die Zwergfledermaus als gering 

empfindlich gegenüber Zerschneidung, Licht und Lärm eingestuft (LBV SH 2020). 

Die Art besiedelt sowohl im Sommer als auch im Winter spaltenförmige Verstecke an Gebäuden. 

Dazu zählen beispielsweise Fassadenverkleidungen aus Holz oder Schiefer, kleine Hohlräume an der 

Dachtraufe und in Außenwänden. Wochenstuben befinden sich ebenfalls in Spaltenquartieren an 

und in Bauwerken. Vereinzelt kommen meist Männchen- und Paarungsgruppen auch in Nistgerä-

ten, gern in solchen aus Holzbeton vor, aber Wochenstuben sind selten darin. Im Winter werden 

gelegentlich auch trockene unterirdische Quartiere (Hohlräume) genutzt (FÖAG 2011). Es wurden 

in älterer Literatur zwar auch regelmäßig Baumquartiere (Wochenstuben) beschrieben. Diese sind 

aber möglicherweise überwiegend der erst in jüngerer Zeit beschriebenen Zwillingsart Mückenfle-

dermaus zuzuordnen (BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Die Zwergfledermaus wurde im Rahmen der Erfassungen 2020 im Vorranggebiet nachgewiesen, 

daher wird diese Art im Folgenden weiter betrachtet. 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Die Mückenfledermaus hat ähnlich geringe Ansprüche bei der Auswahl des Jagdhabitats wie die 

Zwergfledermaus. Sie wurde jagend in Ortslagen, in der Umgebung von Gebäuden, entlang von 

Straßen, in Park- und Gartenanlagen, des Weiteren über Gewässern, entlang von Waldrändern und 

Waldwegen festgestellt (FÖAG 2011). Gemäß LBV SH (2020) ist bei der Mückenfledermaus die Nut-

zung von Flugrouten sehr ausgeprägt und die Art fliegt strukturgebunden. Sie wird als gering emp-

findlich gegenüber Zerschneidung, Licht und Lärm eingestuft (LBV SH 2020). Die Mückenfledermaus 

scheint nicht so stark an Gebäudequartiere gebunden zu sein wie die Zwergfledermaus (BRAUN & 

DIETERLEN 2003), nutzt aber auch Spaltenquartiere an und in Bauwerken. Gruppen und Einzeltiere 

sind regelmäßig auch in Nistgeräten, gern in solchen aus Holzbeton, in Wäldern, an Wegen und 

Schneisen anzutreffen (FÖAG 2011). Winterquartiere wurden bisher hauptsächlich oberirdisch in 

Gebäuden gefunden, hier sind Massenansammlungen möglich. Ein Wanderverhalten der Tiere über 

große Entfernung scheint sehr wahrscheinlich (FÖAG 2011). 

Die Mückenfledermaus wurde im Rahmen der Erfassungen 2020 im Vorranggebiet nachgewiesen, 

daher wird diese Art im Folgenden weiter betrachtet. 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Die Rauhautfledermaus ist eine typische Waldfledermaus (MESCHEDE & HELLER 2000). Sie hat ihre 

Jagdhabitate bevorzugt innerhalb des Waldes an Schneisen, Wegen, Randstrukturen, über Wasser-

flächen und im Herbst verstärkt auch im Siedlungsbereich. Die Jagdhabitate liegen häufig in einem 

Umkreis von maximal 5 bis 6 km um das Quartier (EICHSTÄDT & BASSUS 1995; ARNOLD & BRAUN 2002; 
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SCHORCHT et al. 2002). Die Rauhautfledermaus nutzt gemäß (LBV SH 2020) häufig Flugrouten und 

gilt als bedingt strukturgebunden fliegende Art. Sie wird als gering empfindlich gegenüber Zer-

schneidung, Licht und Lärm eingestuft (LBV SH 2020). Als Sommerquartiere werden von der Rau-

hautfledermaus Baumhöhlen und -spalten, oft hinter abstehender Rinde alter Eichen und in 

Stammspalten sowie Holzverkleidungen und Fensterläden an Gebäuden angenommen. In Gebäu-

dequartieren kommen auch Vergesellschaftung mit Großen und Kleinen Bartfledermäusen und 

Zwergfledermäusen vor. Als Winterquartiere werden z. B. Felsspalten, Mauerrisse, Baumhöhlen 

und Holzstapel angenommen (SCHOBER & GRIMMBERGER 1998). Rauhautfledermäuse gehören zu den 

Fernwanderern, die weite Strecken zwischen ihren Sommer- und Winterlebensräumen zurücklegen 

können (HUTTERER et al. 2005). Sie fliegen im Spätsommer sowohl aus den baltischen Staaten als 

auch aus Skandinavien in Richtung Südwesten (DIETZ & KIEFER 2014).  

Die Rauhautfledermaus wurde im Rahmen der Erfassungen 2020 im Vorranggebiet nachgewiesen, 

daher wird diese Art im Folgenden weiter betrachtet. 

 Fischotter (Lutra lutra) 

Tab. 3.5 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand des Fischotters. 

Art 
RL SH (MELUR & 

LLUR 2014) 
RL D (MEINIG et al. 

2009) 
FFH ς Anhang 

Fischotter (Lutra lutra) 2 3 II, IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς2 ς αǎǘŀǊƪ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘάΤ о ς αƎŜŦŅƘǊŘŜǘά 

Der Fischotter besiedelt eine Vielzahl gewässergeprägter Lebensräume, wobei naturnahe Land-

schaften mit zahlreichen Jagd- und Versteckmöglichkeiten bevorzugt werden. Nachdem der Fisch-

otter in den 1980er Jahren in zahlreichen Gebieten Deutschlands als ausgestorben galt, breitet er 

sich seitdem im gesamten Bundesgebiet und in Schleswig-Holstein wieder aus (TEUBNER & TEUBNER 

2004; BEHL 2012; GRÜNWALD-SCHWARK et al. 2012). Die Fähigkeit der Art in einer Nacht bis zu 40 km, 

auch über Land, zurückzulegen (GREEN et al. 1984), lässt den Schluss zu, dass es in Schleswig-Hol-

stein kein Gebiet gibt, indem der Fischotter nicht zumindest zeitweise vorkommen kann (BEHL 

2012). Nach LANIS SH & LLUR (2020) wurden im Jahr 2016 in ca. 3,1 km südöstlicher Entfernung und 

in ca. 3,9 km nordwestlicher Entfernung zur WEA-Planung Nachweise über Kot und Trittsiegel er-

bracht. Im November 2017 wurde ca. 3,8 km westlich der WEA-Planung an der B206 ein toter Fisch-

otter gefunden.  

Ein dauerhaftes Vorkommen im Vorranggebiet wird als unwahrscheinlich angesehen, da die Le-

bensraumansprüche der Fischotter nicht erfüllt werden; solche Bereiche wie sie im Vorranggebiet 

vorkommen (landwirtschaftliche Nutzung, Grünland) werden lediglich auf Wanderungen von Fisch-

ottern durchquert.  
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 Biber (Castor fiber) 

Tab. 3.6 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand des Bibers. 

Art 
RL SH 

(MELUR & LLUR 2014) 
RL D (MEINIG et al. 

2009) 
FFH ς Anhang 

Biber (Castor fiber) 1 V II, IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς 1 ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ ōŜŘǊƻƘǘάΤ ± ς α±ƻǊǿŀǊƴƭƛǎǘŜά 

Der Biber hat seinen Lebensraum sowohl in stehenden als auch in fließenden Gewässern. Feucht-

lebensräume mit Weichhölzern sind der typische Lebensraum des Bibers. Die Art ist derzeit über-

wiegend auf den südöstlichen Landesteil beschränkt (MELUR & LLUR 2014). Laut Verbreitungsbild 

in Schleswig-Holstein (www.bfn.de) kommen Biber nicht in der näheren Umgebung der geplanten 

WEA-Standorte vor. Des Weiteren fehlen geeignete Gewässer in unmittelbarer Nähe zu den ge-

planten WEA-Standorten, ein Vorkommen dieser Art wird daher ausgeschlossen und es erfolgt 

keine weitere Betrachtung der Art. 

 Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

Tab. 3.7 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand der Haselmaus. 

Art 
RL SH (MELUR & 

LLUR 2014) 

RL D 
(MEINIG et al. 

2009) 
FFH ς Anhang 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 2 G II, IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς2 ς αǎǘŀǊƪ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘάΤ D ς αDŜŦŅƘǊŘǳƴƎ ŀƴȊǳƴŜƘƳŜƴά 

Die Haselmaus besiedelt ein breites Spektrum an Habitaten, wobei sie eine strenge Bindung an Ge-

hölzstrukturen aufzeigt. Neben Waldbereichen gehören auch beerenreiche, strauchdominierte Le-

bensräume wie Knicks, Hecken oder Gebüsche zum Lebensraum der Art (BÜCHNER & LANG 2014; 

MELUR & LLUR 2014). Die Verbreitung innerhalb Schleswig-Holsteins beschränkt sich hauptsächlich 

auf die östlichen Landesteile; es ist auch eine größere Populationsinsel westlich von Neumünster 

bekannt (MELUR & FÖAG 2014; LLUR 2018; MELUND & FÖAG 2018). Die WEA-Planung liegt inner-

halb des Verbreitungsgebietes der Art (MELUR & FÖAG 2014; MELUND & FÖAG 2018). Nach LANIS 

SH & LLUR (2020) wurden im Jahr 2008 mit ca. 1,1 km Minimalabstand westlich der WEA-Planung 

Haselmaus Nachweise erbracht, außerdem wurden im Jahr 2015 und 2017 in ca. 1,2 km südlicher 

Entfernung weitere Vorkommen nachgewiesen. Ein Vorkommen der Haselmaus im Bereich der ge-

planten WEA ist daher potenziell gegeben, weshalb diese Art im Folgenden einer vertieften arten-

schutzrechtlichen Prüfung unterzogen wird. 

 Waldbirkenmaus (Sicista betulina) 

Tab. 3.8 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand der Waldbirkenmaus. 

Art 
RL SH (MELUR & 

LLUR 2014)  
RL D (MEINIG et al. 

2009)  
FFH ς Anhang 

Waldbirkenmaus (Sicista betulina) R 1 II, IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς1 ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ ōŜŘǊƻƘǘάΤ w ς αŜȄǘǊŜƳ ǎŜƭǘŜƴά 
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Die Waldbirkenmaus zeigt ähnlich der Haselmaus eine Bindung an gehölzreiche Habitate, wobei 

ebenfalls Knicks und Hecken zum Lebensraum der Art zählen (BORKENHAGEN 2011). Sie zählt zu den 

seltensten Säugetieren Deutschlands und konnte für Schleswig-Holstein bisher siebenmal sicher 

nachgewiesen werden. Alle Nachweise lagen dabei innerhalb der Region Angeln (MELUR & FÖAG 

2014; FÖAG 2017). Letzte Nachweise von toten Birkenmäusen über Analysen von Schleiereulenge-

wöllen (Schädelfragmente) liegen aus den Jahren 2008 bis 2010 aus Tolk (SL) in Angeln vor. Dieses 

Gebiet liegt > 50 km nördlich des Vorranggebietes. Ein Vorkommen dieser Art ist aufgrund der Sel-

tenheit und fehlender geeigneter Strukturen innerhalb der WEA-Planung auszuschließen. 

Fazit Säugetiere 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit der Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie Fledermäuse und Haselmaus ist gegeben. 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit der Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie Waldbirkenmaus, Biber und Fischotter ist nicht gegeben. 
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3.3 Amphibien  

In Schleswig-Holstein sind acht Amphibienarten des Anhang IV FFH-Richtlinie zu erwarten. Diese 

besitzen unterschiedliche Ansprüche an ihre Lebensräume und besiedeln die verschiedensten Ge-

wässertypen. Betrachtet man die gesamte Gruppe, so kommen sie in nahezu allen Gebieten/Land-

schaftsräumen Schleswig-Holsteins vor; bestätigte Vorkommen auf den Marschinseln sind nur für 

den Moorfrosch und die Kreuzkröte bekannt, auf Halligen fehlt die Artengruppe gänzlich. Der Ge-

fährdungsstatus sowie der FFH-Anhang sind Tab. 3.9 zu entnehmen.  

Tab. 3.9 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand der Amphibienarten des Anhang IV 
der FFH-Richtlinie. Fett dargestellt: potenzielles Vorkommen der Arten im Vorranggebiet bzw. 
der näheren Umgebung. 

Art RL SH (2003) RL D (2009a) FFH ς Anhang 

Kammmolch (Triturus cristatus) V V II, IV 

Laubfrosch (Hyla arborea) 3 3 IV 

Moorfrosch (Rana arvalis) V 3 IV 

Kl. Wasserfrosch (Rana lessonae) D G IV 

Wechselkröte (Bufo viridis) 1 3 IV 

Kreuzkröte (Bufo calamita) 3 V IV 

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) 3 3 IV 

Rotbauchunke (Bombina bombina) 1 2 II, IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς 1 ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ ōŜŘǊƻƘǘάΤ о ς αƎŜŦŅƘǊŘŜǘάΤ ± ς α±ƻǊǿŀǊƴπ
ƭƛǎǘŜάΤ 5 ς α5ŀǘŜƴ ŘŜŦƛȊƛǘŅǊά  

Die im Vorranggebiet potenziell vorkommenden Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie werden 

anhand der aktuellen bekannten Verbreitung der Arten ermittelt (MELUND & FÖAG 2018; LANIS SH 

& LLUR 2020). Arten, welche potenziell im Vorranggebiet vorkommen können, werden im Folgen-

den einzeln betrachtet, alle Arten, bei denen ein Vorkommen ausgeschlossen werden kann, auf-

grund des Verbreitungsbildes (MELUND & FÖAG 2018) und der LANIS-Abfrage (LANIS SH & LLUR 

2020) werden nicht weiter betrachtet. 

 Kammmolch (Triturus cristatus) 

Die Verbreitung des Kammmolches zeigt in Schleswig-Holstein ein starkes Ost-West-Gefälle. Die Art 

tritt nahezu flächendeckend im östlichen Hügelland, lückig in der Geest und nur äußerst selten in 

der Marsch auf (LANU 2005; MELUND & FÖAG 2018). Der Kammmolch bevorzugt stehende, sonnige 

bis leicht beschattete Flachgewässer, vorzugsweise ab 0,5 m Tiefe und mit strukturreicher Unter-

wasservegetation, welche mit wenig Fischbesatz und lichter Ufervegetation aufwarten können. 

Langsame Fließgewässer oder stehende Gräben werden nur selten besiedelt (LANU 2005). Die wei-

tere Umgebung des Laichgewässers scheint eine untergeordnete Rolle bei der Habitatwahl zu spie-

len. So tritt die Art sowohl an Acker-, Grünland- oder Brachestandorten auf, sogar wenn diese einer 

intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und entsprechender Überformung der Landschaft unter-

liegen. Der Sommerlebensraum der Art liegt meist in räumlicher Nähe der Fortpflanzungsgewässer, 

die auch als Winterlebensraum dienen können. Die Männchen bleiben meist im Gewässer, während 

die Weibchen an Land verstecke aufsuchen. Im Umgebungsbereich der WEA-Planung gibt es einen 

Kammmolch-Nachweis aus dem Jahr 2016 (3,4 km Minimalabstand, LANIS SH & LLUR 2020). Zudem 



 

Windenergievorhaben Weede-Schieren, Vorranggebiet PR3_SEG_029 ς  
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2021 

 

 32  

 

liegt die WEA-Planung innerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (MELUND & FÖAG 2018). Somit 

ist ein Vorkommen des Kammmolchs im Bereich der geplanten WEA potenziell gegeben. 

 Laubfrosch (Hyla arborea) 

In Schleswig-Holstein bildet das gesamte östliche Hügelland einen Verbreitungsschwerpunkt des 

Laubfroschs (ELBING et al. 1996; MELUND & FÖAG 2018). Zusätzlich werden die Geestinseln besie-

delt. Die Art benötigt eine reich strukturierte Landschaft mit möglichst hohem Grundwasserstand, 

welche die Biotopansprüche im Hinblick auf Paarungs- und Laichgewässer im Frühjahr, sowie die 

Landlebensräume im Sommer und Winter, erfüllt. Der Laubfrosch benötigt fischfreie, besonnte 

Kleingewässer mit krautreichen Flach- und Wechselwasserzonen. Als Tagesverstecke (Nahrungsha-

bitate, terrestrische Teillebensräume) werden extensiv bewirtschaftete Feucht- und Nasswiesen 

genutzt. Außerhalb der Paarungszeit dienen Gehölzstreifen, Röhrichte und gewässerbegleitende 

Hochstaudenfluren als Sitz- und Rufwarten. Daher finden sich Laubfroschhabitate häufig in Auwäl-

dern, Feldgehölzen, durchsonnten, feuchten Niederwäldern und Landschilfbeständen auf grund-

wassernahen Standorten. Für den Laubfrosch geeignete vernetze Strukturen sind östlich außerhalb 

des Vorranggebietes vorhanden. Im Umgebungsbereich der WEA-Planung gibt es Laubfrosch-Nach-

weise aus dem Jahr 2016 (3,3 km Minimalabstand, LANIS SH & LLUR 2020). Zudem liegt die WEA-

Planung innerhalb des Verbreitungsgebietes der Art (MELUND & FÖAG 2018). Somit ist ein Vorkom-

men des Laubfroschs im Bereich der geplanten WEA potenziell gegeben. 

 Moorfrosch (Rana arvalis) 

Der Moorfrosch bevorzugt natürlicherweise Gebiete mit hohem Grundwasserstand oder staunasse 

Flächen (z. B. Feuchtwiesen, Bruchwälder, Zwischen- und Niedermoore; LANU 2005). In Schleswig-

Holstein kann die Art jedoch als eurytop bezeichnet werden und es ist davon auszugehen, dass sie 

mehr oder weniger flächendeckend in der gesamten Landesfläche, inklusive der Geestinseln und 

Fehmarn vorkommt (MELUND & FÖAG 2018). Außerhalb seiner bevorzugten Lebensräume besie-

delt er vor allem Grünlandgräben, extensive Fischteiche, sowie flache Uferbereiche großer Seen 

(LANU 2005). Laich- bzw. Landhabitate stehen grundsätzlich in räumlich engem Zusammenhang, so 

dass die Jahreslebensräume von Populationen bzw. einzelner Individuen nur eine geringe Ausdeh-

nung haben können; wandernde Individuen können jedoch auch bis zu 1.000 m in Sommerhabitate 

zurücklegen (LANU 2005; GLANDT 2010). Der Bereich der geplanten WEA liegt innerhalb der Verbrei-

tungsräume des Moorfroschs in Schleswig-Holstein (MELUND & FÖAG 2018). Auch nach LANIS SH 

& LLUR (2020) befinden sich Hinweise auf Vorkommen des Moorfroschs im weiteren Umgebungs-

bereich der WEA-Planung. Ein Vorkommen dieser Art ist daher potenziell gegeben und die Art wird 

im Folgenden weiter betrachtet. 
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Fazit Amphibien 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit der Amphibienarten Kleiner Wasserfrosch, 

Wechsel-, Knoblauch- und Kreuzkröte sowie Rotbauchunke des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 

ist nicht gegeben. 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit der Amphibienarten Kammmolch, Laubfrosch 

und Moorfrosch des Anhanges IV der FFH-Richtlinie ist gegeben. 
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3.4 Reptilien  

In Schleswig-Holstein sind zwei Reptilienarten des Anhang IV FFH-Richtlinie zu erwarten. Der Ge-

fährdungsstatus sowie der FFH-Anhang sind Tab. 3.10 zu entnehmen. 

Tab. 3.10 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand der Reptilienarten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie. 

Art RL SH (2003) RL D (2009a) FFH ς Anhang 

Schlingnatter (Coronella austriaca) 1 3 IV 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 2 V IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς 1 ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ ōŜŘǊƻƘǘάΤ н ς αǎǘŀǊƪ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘάΤ о ς αƎŜπ
ŦŅƘǊŘŜǘάΤ ± ς Vorwarnliste  

 Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Der Verbreitungsschwerpunkt der Schlingnatter liegt in den klimatisch begünstigten Mittelgebirgs-

regionen Südwest- und Süddeutschlands. In Schleswig-Holstein existieren dagegen über die ge-

samte Landesfläche verteilt kleine voneinander isolierte Vorkommensinseln (PODLOUCKY & 

WAITZMANN 1993; MELUND & FÖAG 2018). Schlingnattern besiedeln trockenwarme, kleinräumig ge-

gliederte Lebensräume, die sowohl offene, oft steinige Elemente (Felsen, Steinhaufen/-mauern), 

liegendes Totholz als auch niedrigen Bewuchs im Wechsel mit Rohbodenflächen, aber auch Gebü-

sche oder lichten Wald aufweisen. In den nördlichen Verbreitungsgebieten stellen sandige Heide-

gebiete sowie Randbereiche von Mooren bzw. degenerierte Hochmoorkomplexe die wichtigsten 

Lebensräume für die Schlingnatter dar (PODLOUCKY & WAITZMANN 1993). Aufgrund fehlender Lebens-

raumeignung und des Verbreitungsbildes dieser Art in Schleswig-Holstein (MELUND & FÖAG 2018; 

LANIS SH & LLUR 2020) ist ein Vorkommen im Bereich der WEA-Planung ausgeschlossen. 

 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Die Zauneidechse besitzt in Schleswig-Holstein einen südlichen Verbreitungsschwerpunkt, kommt 

in verstreuten Populationen aber verteilt im ganzen Bundesland vor. Sie besiedelt verschiedene, 

vor allem auch durch den Menschen geprägte Lebensräume. Entscheidend dabei ist das Vorhan-

densein geeigneter Sonnen- und Versteckplätze (z. B. Steinschüttungen, Ansammlungen von Tot-

holz) sowie bewuchsfreie Flächen mit geeignetem Untergrund zur Eiablage (ELBING et al. 1996; 

LEOPOLD 2004). So ist die Art im Norddeutschen Tiefland eng an Sandböden gebunden. Zauneidech-

sen sind auf vegetationsarme, sonnige Trockenstandorte Holstein angewiesen. Die Mindestansprü-

che an den Lebensraum sind: 

¶ sonnenexponierte Lage (südliche Expositionen, Hangneigung max. 40°) 

¶ lockeres, gut drainiertes Substrat 

¶ unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageplätzen 

¶ spärliche bis mittelstarke Vegetation (stark verbuschte Habitate werden gemieden) 

¶ Vorhandensein von Kleinstrukturen wie Steine, Totholz etc. als Sonnenplätze. 
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Der Bereich der geplanten WEA liegt außerhalb der bekannten Verbreitungsräume der Zau-

neidechse in Schleswig-Holstein (MELUND & FÖAG 2018; LANIS SH & LLUR 2020). Im Rahmen der 

Strukturkartierung am 09.05.2020 wurden jedoch Zauneidechsen auf einem Steinsammelplatz am 

westlichen Rand des Vorranggebiets beobachtet. Somit ist ein Vorkommen der Zauneidechse im 

Bereich des Vorranggebietes gegeben. Eine Betroffenheit kann nicht ausgeschlossen werden, die 

Art wird im Folgenden weiter betrachtet. 

Fazit Reptilien 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit der Reptilienart Schlingnatter des Anhanges IV 

der FFH-Richtlinie ist nicht gegeben. 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit der Reptilienart Zauneidechse des Anhanges 

IV der FFH-Richtlinie ist gegeben. 
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3.5 Fische  

In Schleswig-Holstein sind drei Fischarten des Anhang IV FFH-Richtlinie zu erwarten. Der Gefähr-

dungsstatus sowie der FFH-Anhang sind Tab. 3.11 zu entnehmen. 

Tab. 3.11 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand der Fischarten des Anhang IV der FFH-
Richtlinie. 

Art RL SH (2002) RL D (2009) FFH ς Anhang 

Europäischer Stör (Acipenser sturio) 0 0 II, IV 

Baltischer Stör (Acipenser oxyrinchus)  0 II, IV 

Nordseeschnäpel (Coregonus maraena) 1 3 II, IV 

RL SH /  D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins /  Deutschlands ς 0 ς αάŀǳǎƎŜǎǘƻǊōŜƴ ƻŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƻƭƭŜƴάΤ м ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ 
ōŜŘǊƻƘǘάΤо ς αƎŜŦŅƘǊŘŜǘά  

 Europäischer Stör (Acipenser sturio)  

Der Europäische Stör gilt in Schleswig-Holstein seit 1968 als ausgestorben (KINZELBACH 1987). Infolge 

eines seit 2008 laufenden Wiederansiedlungsprogramm an der Elbe sind einige Wiederfundmel-

dungen im Wattenmeer bekannt (GESSNER et al. 2010). Ein Vorkommen des Europäischen Störs im 

Bereich der WEA-Planung wird ausgeschlossen und die Art nicht weiter betrachtet. 

 Baltischer Stör (Acipenser oxyrinchus) 

Der Baltische Stör gilt in Europa als verschollen (PAAVER 1996; FREYHOF & KOTTELAT 2007). Seit 2006 

werden jedoch wie beim Europäischen Stör Tiere im Einzugsgebiet von Oder und Weichsel ausge-

setzt (GESSNER et al. 2010). Die Jungfische halten sich vorwiegend im Unteren Odertal und Stettiner 

Haff auf, wurden aber auch schon an den Küsten Schleswig-Holsteins erfasst (www.sturgeon.de; 

GESSNER et al. 2010). Ein Vorkommen des Baltischen Störs im Bereich der WEA-Planung wird ausge-

schlossen und die Art nicht weiter betrachtet. 

 Nordseeschnäpel (Coregonus maraena) 

Der Nordseeschnäpel galt in Deutschland seit den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts als aus-

gestorben. Durch ein seit 1987 laufendes Wiederansiedlungsprogamm konnten sich jedoch in Elbe, 

Eider und Treene wieder Bestände etablieren, wobei die adulten Tiere auch die küstennahen Ge-

wässer des Wattenmeers vor Schleswig-Holstein besiedeln (JÄGER 2003). Aufgrund der Verbreitung 

des Nordseeschnäpels wird ein Vorkommen im Bereich der WEA-Planung ausgeschlossen und die 

Art nicht weiter betrachtet. 

Fazit Fische 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit von Fischarten des Anhanges IV der FFH-
Richtlinie ist nicht gegeben.  
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3.6 Käfer  

In Schleswig-Holstein sind Käferarten des Anhang IV FFH-Richtlinie zu erwarten. Der Gefährdungs-

status sowie der FFH-Anhang sind Tab. 3.12 zu entnehmen. 

Tab. 3.12 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand der Käferarten des Anhang IV der FFH-
Richtlinie. 

Art 
RL SH  

(MLUR 2011a) 

RL D 
(BINOT et al. 

1998) 
FFH ς Anhang 

Eremit (Osmoderma eremita) 2 2 II, IV 

Heldbock (Cerambyx cerdo) 1 3 II, IV 

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer 
(Graphoderus bilineatus) 

1 1 II, IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς 1 ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ ōŜŘǊƻƘǘάΤ н ς αǎǘŀǊƪ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘάΤ о ς αƎŜπ
ŦŅƘǊŘŜǘά  

 Eremit (Osmoderma eremita) 

Der Eremit bewohnt große Höhlen entsprechend alter Laubbäume. Dies macht ihn zu einer Charak-

terart sehr naturnaher, urständiger Wälder, in welchen zumindest ein Teil der Bäume sein natürli-

ches Alter erreichen kann (Baumveteranen; SCHAFFRATH 2003; MLUR 2011a). Da solche Bäume in 

direkter Nähe zu der WEA-Planung nicht anzutreffen sind, wird aufgrund fehlender Lebensraumeig-

nung ein Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-Planung ausgeschlossen. 

 Heldbock (Cerambyx cerdo) 

Der Heldbock bewohnt ähnlich wie der Eremit alte Bäume, insbesondere Eichen. Diese müssen je-

doch nicht in geschlossenen Wäldern vorhanden sein, sondern zählen auch in losen Beständen oder 

Alleen zu seinem Besiedlungsraum (MLUR 2011a). In Schleswig-Holstein ist nur ein Baum, der von 

der Art zur Fortpflanzung genutzt wird, nahe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern bekannt. 

Aufgrund fehlender Lebensraumeignung, sowie des Verbreitungsbildes der Art in Schleswig-Hol-

stein wird ein Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-Planung ausgeschlossen. 

 Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) 

Der Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer bewohnt schwach bis mäßig nährstoffführende, bis zu 

einem Meter tiefe, größere Standgewässer mit bewuchsreichen Uferzonen (GEO MAGAZIN 2001). In 

Schleswig-Holstein sind Nachweise aus den nordwestlichen, sowie den südöstlichen Landesteilen 

bekannt. Aufgrund fehlender Lebensraumeignung, sowie des Verbreitungsbildes der Art in Schles-

wig-Holstein wird ein Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-Planung ausgeschlossen. 
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Fazit Käfer 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit von Käferarten des Anhanges IV der FFH-

Richtlinie ist nicht gegeben.  
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3.7 Libellen 

In Schleswig-Holstein sind sechs Libellenarten des Anhang IV FFH-Richtlinie zu erwarten. Der Ge-

fährdungsstatus sowie der FFH-Anhang sind Tab. 3.13 zu entnehmen. 

Tab. 3.13 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand der Libellenarten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie.  

Art 
RL SH (MLUR 

2011b) 
RL D (OTT et al. 

2015)  
FFH ς Anhang 

Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes) R *  IV 

Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis) 2 2 IV 

Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons) 0 2 IV 

Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) 0 3 IV 

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 3 3 II, IV 

Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) 0 *  IV 

Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca) 0 1 IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς 0 ς αŀǳǎƎŜǎǘƻǊōŜƴ ƻŘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƻƭƭŜƴάΤ м ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ 
ōŜŘǊƻƘǘάΤ н ς αǎǘŀǊƪ ƎŜŦŅƘǊŘŜǘάΤ о ς αƎŜŦŅƘǊŘŜǘάΤ ϝ ς αǳƴƎŜŦŅƘǊŘŜǘάΤ w ς αŜȄǘǊŜƳ ǎŜƭǘŜƴά  

 Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes) 

Die Asiatische Keiljungfer ist eine Libellenart der großen Fließgewässer und in Schleswig-Holstein 

einzig im Bereich der Elbe oberhalb von Geesthacht anzutreffen (MELUND & FÖAG 2018). Eine wei-

tere Ausbreitung der Art in die Landesfläche gilt als unwahrscheinlich, da zum einen Abseits der 

Elbe keine günstigen Habitate vorhanden sind und zum anderen die Elbe selbst im weiteren Verlauf 

einen immer größeren Brackwassereinfluss aufweist, welcher eine erfolgreiche Entwicklung der Art 

nicht mehr erwarten lässt (MELUND & FÖAG 2018). Aufgrund fehlender Lebensraumeignung, sowie 

des Verbreitungsbildes der Art in Schleswig-Holstein (MELUND & FÖAG 2018) wird ein Vorkommen 

dieser Art im Bereich der WEA-Planung ausgeschlossen. 

 Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis) 

Die Vorkommen der Grünen Mosaikjungfer in Schleswig-Holstein markieren den nordwestlichen 

Verbreitungsrand der Art in Europa (MELUND & FÖAG 2018). Sie kommt in großen Teilen des Lan-

des vor, wobei die Verbreitungsschwerpunkte in den gewässerreichen Gebieten im Hügelland, so-

wie am Übergang von Marsch zu Geest liegen. Die Grüne Mosaikjungfer nutzt ein breites Spektrum 

an Gewässertypen, wobei eine Präferenz für Kleingewässer und Gräben erkennbar ist. Mehr als an 

den Typ oder die Beschaffenheit des Gewässers, ist die Art an das Vorhandensein der Krebsschere 

(Stratiotes aloides) als Pflanze für die Eiablage gebunden (LANU 1997; MLUR 2011b; FÖAG 2015, 

2017). Es ist davon auszugehen, dass die meisten Gewässer mit Beständen der Krebsschere als po-

tenzieller Lebensraum gelten können. Aufgrund fehlender Lebensraumeignung, sowie des Verbrei-

tungsbildes der Art in Schleswig-Holstein (MELUND & FÖAG 2018) wird ein Vorkommen dieser Art 

im Bereich der WEA-Planung ausgeschlossen.  
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 Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons) 

Die Östliche Moosjungfer zählt zu den seltensten Libellenarten Schleswig-Holsteins. Von 1971 bis 

2010 wurden keine Nachweise der Art festgestellt, so dass sie als ausgestorben galt (MLUR 2011b). 

2011 gelang eine Sichtung der Art am Salemer See, welche jedoch auch auf ein aus Mecklenburg-

Vorpommern eingeflogenes Exemplar zurückzuführen sein könnte. Reproduktive Bestände inner-

halb Schleswig-Holsteins wurden bisher nicht festgestellt, jedoch liegt die nächste bekannte und als 

stabil anzusehende Population direkt hinter der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, am südli-

chen Ufer des Schaalsees bei Zarrentin (MELUND & FÖAG 2018). Die Östliche Moosjungfer besiedelt 

ein sehr enges Spektrum stehender Gewässer, welche zusätzlich im Umfeld besondere klimatische 

Ansprüche erfüllen müssen. Sie zählt zu den thermophilen Arten und benötigt sowohl im Larven- 

wie auch im Adultstadium größere sonnenbeschienene und windgeschützte Flächen. Die besiedel-

ten Gewässer müssen möglichst nährstoff- und fischarm und mit einer üppigen Unterwasser- und 

Ufervegetation ausgestattet sein. Diese Ansprüche erfüllen in Schleswig-Holstein nur wenige Wald- 

und Moorseen sowie vereinzelte Abbaugruben, so dass abseits dieser eine Ansiedlung als unwahr-

scheinlich gilt. Aufgrund fehlender Lebensraumeignung, sowie des Verbreitungsbildes der Art in 

Schleswig-Holstein (MELUND & FÖAG 2018) wird ein Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-

Planung ausgeschlossen. 

 Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) 

Die Zierliche Moosjungfer zählt wie die östliche Moosjungfer zu den seltensten Libellenarten Schles-

wig-Holsteins und galt von 1942 bis 2011 als ausgestorben (MLUR 2011b). Seit 2011 gelang der 

Nachweis der Art an insgesamt acht künstlich angelegten Gewässern (Fischteich, Kies- und Torfab-

bauteich) im südöstlichen Landesteil (MELUND & FÖAG 2018). Alle Gewässer liegen am Flusssystem 

der Trave, was vermuten lässt, dass die Art von grenznahen Vorkommen aus Mecklenburg-Vorpom-

mern einwanderte (z. B. Duvennester Moor). Die bisherigen Fundgewässer zeigen alle relativ klares 

Wasser, eine üppige Vegetation nahe der Wasseroberfläche, sowie besonders windgeschützte und 

sonnige Bereiche auf, welche als unerlässlich für die thermophile Art gelten (BÖNSEL & FRANK 2013; 

MAUERSBERGER 2013). Aufgrund fehlender Lebensraumeignung sowie des Verbreitungsbildes der Art 

in Schleswig-Holstein (MELUND & FÖAG 2018) wird ein Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-

Planung ausgeschlossen. 

 Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Die Große Moosjungfer stellt die häufigste der drei Moosjungfer-Arten des Anhang IV der FFH-RL 

dar (MLUR 2010). Ihre Fundorte reichen über die gesamte Landesfläche von Schleswig-Holstein bis 

nach Helgoland (MELUND & FÖAG 2018). Es ist aber davon auszugehen, dass der Großteil der Funde 

im westlichen Landesteil auf die hohe Mobilität der Art zurückgeht und es sich dabei um wandernde 

Männchen handelt (SCHMIDT 1988), während die Vermehrungsvorkommen in den östlichen und 

südlichen Landesteilen liegen (z. B. Salemer Moor). Wie die beiden anderen Moosjungfer-Arten 

stellt auch die Große Moosjungfer eine thermophile Art dar, welche vor allem besonders wärme-

begünstigte und windgeschützte, nährstoffärmere Gewässer mit üppiger Schwimm- und Unterwas-

servegetation besiedelt (ADOMSSENT 1994; HAACKS & PESCHEL 2007). Aufgrund fehlender Lebens-

raumeignung, sowie des Verbreitungsbildes der Art in Schleswig-Holstein (MELUND & FÖAG 2018) 

wird ein Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-Planung ausgeschlossen. 
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 Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) 

Die Grüne Flussjungfer gilt in Schleswig-Holstein als ausgestorben bzw. als verschollen (MELUND & 

FÖAG 2018), wobei nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, dass kleine Vorkommen dieser sehr 

unauffälligen Art bisher übersehen worden sind. Aufgrund fehlender Lebensraumeignung, sowie 

des Verbreitungsbildes der Art in Schleswig-Holstein (MELUND & FÖAG 2018) wird ein Vorkommen 

dieser Art Bereich der WEA-Planung ausgeschlossen. 

 Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca) 

Die Sibirische Winterlibelle kam in Schleswig-Holstein lediglich punktuell im Südosten des Landes 

(Lübeck) vor, der letzte Nachweis ist allerdings vor 2001 erbracht worden. Diese Libellenart gilt in 

Schleswig-Holstein als ausgestorben bzw. als verschollen (MELUND & FÖAG 2018), wobei nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden kann, dass kleine Vorkommen dieser sehr unauffälligen Art bisher 

übersehen worden sind. Ein Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-Planung wird daher ausge-

schlossen. 

Fazit Libellen 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit von Libellenarten des Anhanges IV der FFH-

Richtlinie ist nicht gegeben. 
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3.8 Schmetterlinge  

In Schleswig-Holstein ist eine Schmetterlingsart des Anhang IV FFH-Richtlinie zu erwarten. Der Ge-

fährdungsstatus sowie der FFH-Anhang sind Tab. 3.14zu entnehmen. 

Tab. 3.14 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand der Schmetterlingsart des Anhang IV 
der FFH-Richtlinie. 

Art 
RL SH (LLUR 

2009) 

RL D  
(BINOT-HAFKE et 

al. 2011) 
FFH ς Anhang 

Nachtkerzenschwärmer  
(Proserpinus proserpina) 

A *  IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ςA ς α!ǊŜŀƭŜǊǿŜƛǘŜǊŜǊάΤ ϝ ς αǳƴƎŜŦŅƘǊŘŜǘά  

 Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) 

Die einzige in Schleswig-Holstein vorkommende und in Anhang IV der FFH-RL gelistete Schmetter-

lingsart stellt der Nachtkerzenschwärmer dar. Er gehört zu den thermophilen Arten und ist in 

Schleswig-Holstein mit wenigen Sichtungen im wärmebegünstigten südöstlichen Landesteil vertre-

ten (Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Lübeck; www.bfn.de). Die Lebensräume des Nachtker-

zenschwärmers sind zweigeteilt. Die Eiablage- und Futterpflanzen der Raupen gehören ausschließ-

lich der Familie der Nachtkerzengewächse (Onagraceae) an, wobei insbesondere die Gattung der 

Weidenröschen (Epilobium) zu erwähnen ist (RENNWALD 2005). Diese wachsen häufig an feuchten 

bis nassen Standorten mit zum Teil sehr dichter und hoch aufwachsender Vegetation (z. B. Wiesen-

gräben, Bach- und Flussufern). Im Gegensatz dazu benötigen die adulten Tiere zum Nahrungser-

werb ruderale, trockene und vor allem warme Standorte mit ausreichenden Beständen von Saug-

pflanzen, wie z.B. dem Gewöhnlichen Natternkopf (Echium vulgare), Wiesensalbei (Salvia pratensis) 

oder diversen Nelken (Dianthus, Silene).   

Aufgrund des Verbreitungsbildes der Art in Schleswig-Holstein (MELUND & FÖAG 2018) wird ein 

Vorkommen dieser Art im Bereich der WEA-Planung ausgeschlossen. 

Fazit Schmetterlinge 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit von Schmetterlingsarten des Anhanges IV der 

FFH-Richtlinie ist nicht gegeben. 
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3.9 Weichtiere 

In Schleswig-Holstein sind grundsätzlich zwei Weichtierarten des Anhang IV FFH-Richtlinie zu er-

warten. Der Gefährdungsstatus sowie der FFH-Anhang sind Tab. 3.15 zu entnehmen. 

Tab. 3.15 Gefährdungs- und Schutzstatus sowie Erhaltungszustand der Weichtierarten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie. 

Art 
RL SH (MELUR & 

LLUR SH 2016)  
RL D (2011) FFH ς Anhang 

Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) 1 1 II, IV 

Gemeine Flussmuschel (Unio crassus) 1 1 II, IV 

RL SH/D ς Rote Listen Schleswig-Holsteins/Deutschlands ς 1 ς αǾƻƳ !ǳǎǎǘŜǊōŜƴ ōŜŘǊƻƘǘά 

 Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus)  

Die Zierliche Tellerschnecke kommt im Norden Deutschlands nur in wenigen Gebieten vor und zeigt 

einen Verbreitungsschwerpunkt im Raum Hamburg, welcher sich über Stormarn, das Herzogtum 

Lauenburg und Mecklenburg bis zur Ostseeküste hinzieht. Neben diesem sind im östlichen Hügel-

land Schleswig-Holsteins vereinzelte und isolierte Vorkommen bekannt, von denen einige jedoch 

bereits erloschen sind und nur über Schalenfunde belegt werden können (WIESE 1991; NLWKN 

2011b; LLUR 2013a). Die Zierliche Tellerschnecke lebt aquatisch in sonnenexponierten, flachen, me-

sotrophen Gewässern mit einem üppigen Bestand an Wasserpflanzen, wobei sie hohe Empfindlich-

keiten gegen Strömung und Verwirbelungen aufzeigt. Aufgrund fehlender Lebensraumeignung, so-

wie des Verbreitungsbildes der Art in Schleswig-Holstein wird ein Vorkommen dieser Art im Bereich 

der WEA-Planung ausgeschlossen (LLUR 2013b). 

 Gemeine Flussmuschel (Unio crassus) 

Die Gemeine Flussmuschel zählte in der Vergangenheit zu den häufigsten (Fließgewässer-) Mu-

scheln Europas. Die Anfälligkeit der Art gegenüber Gewässerverschmutzung führte jedoch zu dras-

tischen Bestandseinbrüchen, so dass heute nur noch Restbestände vorhanden sind. Neben Meck-

lenburg-Vorpommern stellt Schleswig-Holstein heute den Verbreitungsschwerpunkt der Art 

innerhalb Deutschlands dar (GLOER & MEIER-BROOK 1998). In Schleswig-Holstein ist die Art schwer-

punktmäßig im östlichen Teil (Segeberg, Ostholstein, Plön und Rendsburg-Eckernförde) anzutref-

fen, wo sie kleine Flüsse und Bäche besiedelt. Abseits davon ist ein weiteres Vorkommen zwischen 

Husum und Schleswig bekannt (COLLING & SCHRÖDER 2003; NLWKN 2011b). Die Gemeine Flussmu-

schel besiedelt saubere, eher nährstoffreiche Fließgewässer, wo sich das adulte Tier im feineren 

Ufersubstrat niederlässt. Aufgrund fehlender geeigneter Fließgewässer im Bereich der WEA-

Planung, welche als Lebensraum in Frage kommen würden, wird ein Vorkommen dieser Art im Be-

reich der WEA-Planung ausgeschlossen (LLUR 2013b). 
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Fazit Weichtiere 

Eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit von Weichtierarten des Anhanges IV der FFH-

Richtlinie ist nicht gegeben. 
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3.10 Fazit der Relevanzprüfung der Anhang IV-Arten 

Tab. 3.16 Übersicht über die durch das Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten des Anh. IV der FFH-RL. 
Fett dargestellt: Arten die in dem Gebiet (potenziell) Vorkommen. Rot hinterlegt: Arten, die im 
Gebiet vorkommen und durch das Vorhaben auch betroffen sind. 

Art Vorkommen* Betroffenheit* 

Pflanzen   

Froschkraut kV - 

Kriechender Sellerie kV - 

Schierlings-Wasserfenchel kV - 

Säugetiere   

Großes Mausohr kV - 

Kleine Bartfledermaus kV - 

Bechstein-Fledermaus kV - 

Fransenfledermaus kV - 

Große Bartfledermaus kV - 

Teichfledermaus kV - 

Wasserfledermaus V + 

Braunes Langohr V + 

Breitflügelfledermaus V + 

Großer Abendsegler V + 

Kleiner Abendsegler kV - 

Zwergfledermaus V + 

Mückenfledermaus  V + 

Rauhautfledermaus V + 

Zweifarbfledermaus kV - 

Fischotter p - 

Biber kV - 

Haselmaus p + 

Waldbirkenmaus kV - 

Amphibien   

Kammmolch p + 

Laubfrosch p + 

Moorfrosch p + 

Kl. Wasserfrosch kV - 

Wechselkröte kV - 

Kreuzkröte kV - 

Knoblauchkröte kV - 

Rotbauchunke kV - 

Reptilien   

Schlingnatter kV - 

Zauneidechse V + 

Fische   

Europäischer Stör kV - 

Baltischer Stör kV - 



 

Windenergievorhaben Weede-Schieren, Vorranggebiet PR3_SEG_029 ς  
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2021 

 

 46  

 

Art Vorkommen* Betroffenheit* 

Nordseeschnäpel kV - 

Käfer   

Eremit kV - 

Heldbock kV - 

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer  kV - 

Libellen   

Asiatische Keiljungfer kV - 

Grüne Mosaikjungfer kV - 

Östliche Moosjungfer kV - 

Zierliche Moosjungfer kV - 

Große Moosjungfer kV - 

Grüne Flussjungfer kV - 

Sibirische Winterlibelle kV - 

Schmetterlinge   

Nachtkerzenschwärmer kV - 

Weichtiere   

Zierliche Tellerschnecke kV - 

Gemeine Flussmuschel kV - 

*Vorkommen: kV = kein Vorkommen, p= potenzielles Vorkommen, V = Vorkommen nachgewiesen; Betroffenheit: + = 
betroffen, - = nicht betroffen 
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3.11 Europäische Vogelarten 

 Brutvögel/Nahrungsgäste (BIOCONSULT SH 2021b) 

Groß- und Greifvögel (auf Artniveau zu prüfen) 

Gemäß der Nestkartierung (s. Abb. 3.1) und der Datenrecherche (LANIS SH & LLUR 2020) s. Abb. 

3.2) liegen im Zeitraum 2016 - 2020 um die WEA-Planung Neststandorte der folgenden Groß- und 

Greifvögel vor: 

¶ Greifvögel: Seeadler, Rot- und Schwarzmilan, Uhu, Wiesen- und Rohrweihe, Wanderfalke, 
Mäusebussard und Turmfalke.  

¶ Großvögel: Weißstorch, Kranich und Graureiher. 

¶ Weitere Arten: Kolkrabe und Rabenkrähe 

Während der Untersuchung zur Raumnutzung wurden insgesamt vierzehn Greif- und vier Großvo-

gelarten registriert: 

¶ Greifvögel: Seeadler, Rot- und Schwarzmilan, Wiesen-, Korn- und Rohrweihe, Sperber, Ha-
bicht, Fisch- und Schreiadler, Mäuse- und Wespenbussard, sowie Turm- und Baumfalke. 

¶ Großvögel: Weißstorch, sowie Kranich, Grau- und Silberreiher 

¶ Weitere Arten: Kolkrabe 

Mit Ausnahme von Mäusebussard, Rabenkrähe und Kolkrabe zählen die im Rahmen der Nestkar-

tierung nachgewiesenen Brutvogelarten zu den windkraftsensiblen Arten, für die nach MELUR & 

LLUR (2016) und LANU (2008) eine Einzelart-Betrachtung erforderlich ist.   

Des Weiteren werden im Folgenden die im Rahmen der Raumnutzung erfassten Arten als Einzelart 

betrachtet, sofern sie nach MELUR & LLUR (2016) und LANU (2008) zu den windkraftsensiblen Arten 

zählen oder gemäß LBV SH & AFPE (2016) der Einzelartbetrachtung unterliegen. Arten wie der Grau-

reiher und der Kormoran die im Rahmen der Raumnutzung erfasst wurden und gemäß LBV SH & 

AFPE (2016) der Einzelartbetrachtung unterliegen werden nur betrachtet sofern Brutplätze/Kolo-

nien im Umfeld der WEA-Planung bekannt sind. Der Mäusebussard wird aufgrund des häufigen 

Vorkommens auch als Einzelart berücksichtigt. 

Die Arten Kolkrabe, Rabenkrähe, Silberreiher, Sperber, Turmfalke und Habicht unterliegen gemäß 

LBV SH & AFPE (2016) nicht der Einzelartbetrachtung und werden im Folgenden nicht weiter be-

trachtet. Die Arten Fischadler und Schreiadler gelten in Schleswig-Holstein als Brutvögel ausgestor-

ben und werden ebenfalls nicht weiter berücksichtigt. 

Für die nach den oben genannten Kriterien ausgewählten Arten ist eine potenzielle Betroffenheit 

dann anzunehmen, wenn sich der WEA Standort innerhalb des potenziellen Beeinträchtigungsbe-

reiches oder des Prüfbereichs für Nahrungsflächen und Flugkorridore nach MELUR & LLUR (2016) 

und LANU (2008) befindet (s. Abb. 3.3, Abb. 3.4, sowie Abb. 3.5). Darüber hinaus liegt eine poten-

zielle Betroffenheit vor, wenn Flugsequenzen während der Raumnutzungsanalyse aufgenommen 

wurden (s. dazu BIOCONSULT SH 2021b) 



 

Windenergievorhaben Weede-Schieren, Vorranggebiet PR3_SEG_029 ς  
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2021 

 

 48  

 

 

Abb. 3.1 Darstellung der Ergebnisse der Nestkartierung 2019 im bis zu 3 km-Radius um die WEA-Planung 
(Stand: 02.07.2020) mit Angabe zu Art und Status. 
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Abb. 3.2 Darstellung der Neststandorte 2016 bis 2019 (Weißstörche und Seeadler bis 2020) der Groß- 
und Greifvögel gemäß LANIS SH & LLUR (2020) im bis zu 6 km-Radius um die WEA Planung 
(Stand: 02.07.2020) mit Angabe zu Art, Jahr und Status sowie Darstellung der Großvogelradien 
gemäß MILI SH (2020).  
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Abb. 3.3 Neststandorte 2016 bis 2019 (Weißstörche bis 2020) und Potenzielle Beeinträchtigungsbereiche 
(ohne Rotmilan) nach MELUR & LLUR (2016) und LANU (2008) im 6 km-Radius um die Windener-
gieplanung Weede-Schieren mit der Darstellung der Großvogelradien gemäß MILI SH (2019). 
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Abb. 3.4 Neststandorte des Rotmilans 2016 bis 2019 und Potenzielle Beeinträchtigungsbereiche nach 
MELUR & LLUR (2016) im 6 km-Radius um die Windenergieplanung Weede-Schieren mit der Dar-
stellung der Großvogelradien gemäß MILI SH (2019). 














































































































































